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Erscheint jeden Sonntag. Preis für Jänner, Februar u. März, K7500.—, im Inland mit Postversendung K 10000.—, nach Deutschland und

in das übrige Ausland K 20.000.—, einzelne Nummer K 1000.—. Einschaltungen kosten K 1000.— der Zeilenraum und sind bis
spätestens Donnerstag abends kostenfrei ins Rathaus zu bringen.

Nr. 26. Sonntag, 29. Juni 1924. 55. Jahrg.

Wochenkalender: Sonntag, 29. Juni, Peter und Paul, Montag, 30. Pauli Gedächtnis, Dienstag,1188

1. Juli, Theobald, Mittwoch, 2. Maria Heimsuchung, Donnerstag, 3. Otto, Freitag, 4 Ulr., Berta, Samstag, 5.

Anton M. Zach.
Märkte in Dorubirn: 23. September, 7. Oktober, 21. Oktober, 18. November, 6. Dezember.

4. Photographen. Die Sonntagsarbeit ist beimKundmachungen.01
Aufnehmen, Entwickeln und Fixieren durch höchstens

Stunden gestattet. Die Festsetzung der Stunden er¬
On

folgt durch die zuständige politische BezirksbehördeViehpässe bei Tauschhandel.
5. Kastanienbrater.Die SonntagsarbeitistNachdem es vorgekommen ist, daß Viehhändler bei

während des ganzen Sonntages gestattet.
Tauschhandel den Viehpaß, welchen sie zur Ueberführung
des zu vertauschenden Tieres beibringen, auch zur § 5.
Deckung des eingetauschten Viehes, bezw. zur Ueber¬ Auf den Bahnhöfen ist während des Verkehres der
führung eines Tieres aus einer Gemeinde in eine andere der Personenbeförderung dienenden Züge der Verschleiß
wieder gebrauchen und dieser Vorgang seitens der Vieh¬ von Lebensmitteln, Zeitungen, Reiselektüre, Ansichts¬
händler des öfteren geübt worden sein soll, wird darauf

karten und dergleichen durch höchstens 8 Stunden tags¬
aufmerksam gemacht, daß im Sinne des § 8 des Tier=

über gestattet
seuchengesetzes ein solcher Vorgang nicht zulässig und Desgleichen ist der von den Gewerbeinhabern selbst
strafbar ist. in Ständen oder Verkaufsbuden betriebene VerschleißIm Viehpasse muß die Herkunftsgemeinde des

von Naturblumen, Obst, Südfrüchten, Sodawasser, Ge¬Tieres, der Name und Wohnsitz des Tierbesitzers, eine
bäck und ähnlichen Lebens= und Erfrischungsmitteln,

genaue Beschreibung des Tieres sowie der gewesene
ferner an Punkten mit lebhaftem Fremdenverkehr derStandort und der Bestimmungsort angeführt sein, wo¬
in demselben Umfange betriebene Verkauf von Ansichts¬

durch also die Benützung des ersterwähnten Viehpasses karten, Reiseführern, kleinen Reiseandenken und dergl.
2904von selber ausgeschlossen ist durch höchstens 8 Stunden tagsüber gestattetDer Bezirkshauptmann: I. V. Dr. Albrecht.

90 Die Festsetzung der Stunden erfolgt durch die zu¬
ständige politische Bezirksbehörde.

1eAusnahmsbestimmungen über die Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Kund¬
1156 machung in Wirksamkeit.Sonntagsruhe.n Für den Landeshauptmann:

Verordnung des Landeshauptmannes von Vor¬ 2903 Dr. Redlerarlberg vom 3. Mai 1924. cnn 5
26n§ 1 und 5 der Verordnung der Vorarlberger Lan¬

Geschäftszahl: A 182/24desregierung vom 29. Dezember 1921, L.=G.=Bl. Nr. 6
von 1922 haben zu lauten wie folgt: Freiwillige gerichtliche Liegenschaftsfeilbietung.

§ 1. Vom Bezirksgerichte Dornbirn werden auf Ansuchen
1. Zuckerbäcker. Die Sonntagsarbeit ist für alle

der Erben nach Katharina Lerchenmüller, geb. Salzmannnicht unter das Bäckereiarbeitergesetz vom 3 April 1919,
von Dornbirn 2. Bezirk, Schützenstraße Nr. 24, die

St.=G.=Bl. Nr. 217 fallenden Arbeiten durch höchstens
nachverzeichneten Liegenschaften unter Festsetzung der Bei¬

vier und für den Verschleiß durch höchstens sechs
gefügten Ausrufspreise und zwarStunden gestattet. Die Festsetzung der Stunden erfolgt 1 Gbk. in Einl. Zl. 1701 Kat. Gem. Dornbirn.durch die zuständige politische Bezirksbehörde.
Bp. 177/6 Hatlerdorf, Wohnhaus Nr. 24, Schützenstr2. Molkereien und Käsereien. Die Sonntags

mit Schupfen und Hofraum, von 2 ar 82 m2arbeit ist während des ganzen Sonntags gestattet.
Hatlerdorf, Wiese mit Bienenhaus, von3. Friseure, Barbiere und Perückenmacher. Gp. 5979
3 ar 92 m2,für Kr. 55,000 000.—Die Sonntagsarbeit ist bis 2 Uhr nachmittags gestattet


